
   

    

 

  

      
   

    

     

 

   
   

 

  

        
     

 

 

 

  

   

       
      

         
        

 

         
       

     
 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/29643 
(zu Drucksache 19/28901) 19. Wahlperiode 

12.05.2021 

Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und  
unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze 

– Drucksache 19/28901 – 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1004. Sitzung am 7. Mai 2021 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 (§ 10 Satz 1 StAbwG) 

In Artikel 1 ist § 10 Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Einkünfte natürlicher Personen, 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die in einem nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebiet ansässig sind, auch vor, soweit sie Einkünfte aus 

1. Finanzierungsbeziehungen, 

2. Versicherungs- oder Rückversicherungsleistungen, 

3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit sie nicht bereits unter Nummern 1 oder 2 fallen, oder 

4. dem Handel mit Waren oder Dienstleistungen 

erzielen, die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes bei einem unbeschränkt 
Steuerpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und soweit die ihnen hierbei gewährten Vergütungen als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten eines anderen Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei dessen 
Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berücksichtigt werden kön-
nen.“ 

Begründung: 

Zielrichtung des § 10 StAbwG soll es nach der Begründung zum Gesetzentwurf sein, jede der genannten 
Einkunftsarten für sich genommen einer beschränkten Steuerpflicht zu unterwerfen. Folglich ist die Aufzäh-
lung der erfassten Einkünfte in den Nummern 1 bis 4 alternativ („oder“) auszugestalten. Die übrigen Ände-
rungen der im Gesetzentwurf vorgesehenen Formulierungen sind lediglich redaktioneller Natur. 
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2. Zu Artikel 3a – neu – (§ 11 Absatz 2 Satz 1 FeuerschStG) 

Nach Artikel 3 ist folgender Artikel 3a einzufügen: 

„Artikel 3a 

Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 

§ 11 Absatz 2 Satz 1 des Feuerschutzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ja-
nuar 1996 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 wird die Zahl „35“ durch die Zahl „30“ ersetzt; 

2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. zu 45 vom Hundert entsprechend den Anteilen an der Wohnbevölkerung zu 40 vom Hundert und 
den Anteilen am Bestand an Wohngebäuden zu 60 vom Hundert;““. 

Folgeänderung: 

In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 3 folgende Angabe einzufügen: 

„Artikel 3a Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes“ 

Begründung: 

§ 11 Absatz 2 Satz 1 FeuerschStG definiert die Maßstäbe der Zerlegung des Aufkommens der Feuerschutz-
steuer. Die Festlegung von Maßstäben ist notwendig, um Verzerrungen zu korrigieren, die dadurch entstehen 
können, dass die regionale Zuordnung des Aufkommens nicht die regionale Verteilung der Steuersubjekte 
beziehungsweise -objekte widerspiegelt. Der bisher geltende Zerlegungsschlüssel ist am 1. Januar 2016 in 
Kraft getreten. Die Elemente des Schlüssels sind statistische Daten, die zur Abbildung der durch den Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. ermittelten Bruttobeiträge der einzelnen Versi-
cherungszweige der Feuerversicherungen zum Zwecke der Regionalisierung herangezogen werden. Der Zer-
legungsschlüssel wird den aktuellen Verhältnissen angepasst. Der neue Zerlegungsschlüssel kommt erstmals 
in der endgültigen Verteilungsabrechnung nach § 11 Absatz 3 Satz 4 FeuerschStG zu der im Jahr 2021 auf-
gekommenen Feuerschutzsteuer zur Anwendung. 

3. Zu Artikel 5a – neu – (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 FVG) 

Nach Artikel 5 ist folgender Artikel 5a einzufügen: 

„Artikel 5a 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. März 2021 
(BGBl. I S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„12. die Durchführung der Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Einkommensteuer-
gesetzes und § 32 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes sowie die Durchführung 
des Steuer-abzugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, jeweils ab dem 
durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestim-
menden Zeitpunkt, der nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegt, die Durchführung des Steuerab-
zugs-verfahrens nach § 50a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes in den Fällen des § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe f oder Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes sowie die Durchfüh-
rung des Steuerabzugs-verfahrens nach § 10 des Steueroasen-Abwehrgesetzes; die Zuständigkeit 
schließt in allen Fällen den Erlass von Haftungs- und Nachforderungsbescheiden und deren Voll-
streckung ein;“ 
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Folgeänderung: 

In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 5 folgende Angabe einzufügen: 

„Artikel 5a Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes“ 

Begründung: 

Im Gesetz fehlt eine Regelung zur Zuständigkeit für die Durchführung nach § 10 StAbwG, so dass hierfür 
die Finanzbehörden der Länder zuständig wären. In § 10 Satz 2 StAbwG wird auf die entsprechende An-
wendung von § 50a Absatz 1 bis 5 EStG, verwiesen, was für eine Zuordnung auch der Zuständigkeit für die 
Durchführung nach § 10 StAbwG – einschließlich des Erlasses von Haftungs- und Nachforderungsbeschei-
den und deren Vollstreckung – zum Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sprechen würde. Von dieser Zu-
ständigkeit des BZSt für die Durchführung des Steuerabzugsverfahrens nach § 10 StAbwG geht auch die 
Begründung des Gesetzentwurfs aus (vgl. BR-Drucksache 272/21, Seite 25, zu § 10, dort letzter Absatz). 

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Gesetzesänderung in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Finanz-
verwaltungsgesetzes soll die Zuständigkeit des BZSt für die Durchführung des Steuerabzugsverfahrens nach 
§ 50a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes in den Fällen des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f oder 
Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes und somit bei Lizenzzahlungen im Zusammenhang mit im Inland 
eingetragenen Rechten vor dem 1.  Januar 2014 gesetzlich geregelt werden. Die Übertragung der Zuständig-
keit auf das BZSt beseitigt die derzeit in den Finanzämtern und beim BZSt bestehenden Doppelstrukturen, 
ermöglicht ein effizientes Abarbeiten der restlichen noch offenen Steuerfälle und stellt zudem sicher, dass 
gleiche Sachverhaltsgestaltungen rechtlich gleich entschieden werden. 

4. Zu Artikel 1 allgemein 

Im Gesetzentwurf wird auf Regelungen Bezug genommen, die aktuell auch Gegenstand anderer laufender 
Gesetzgebungsverfahren sind. So soll insbesondere mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz (BR-Drucksa-
che 245/21) u. a. eine Neufassung der §§ 7 bis 12 des Außensteuergesetzes sowie eine Aufhebung des § 14 
des Außensteuergesetzes erfolgen. In § 9 des Gesetzentwurfs wird auf eben diese Regelungen der Hinzu-
rechnungsbesteuerung Bezug genommen. Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicher-
zustellen, dass die Verweisungen in den verschiedenen Gesetzen aufeinander abgestimmt werden. 

5. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass die in § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 
StAbwG gewählte Definition in Bezug auf nicht hinreichende Transparenz in Steuersachen zu unprä-
zise formuliert sein könnte. Er bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob bezogen auf 
den Begriff der Intransparenz in Steuersachen eine Bestimmung gefunden werden kann, die der Ver-
meidung von Willkür aufgrund einer konturenlosen Definition entgegenwirkt. 

b) Der Bundesrat bedauert, dass der Gesetzentwurf über die von der EU aufgestellten Mindestanforderun-
gen hinausgeht. Kritisch gesehen werden unter anderem die gesteigerten Mitwirkungspflichten gemäß 
§ 12 des Gesetzentwurfs und der entsprechende Mehraufwand für betroffene Unternehmen. 

c) Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Anwendbarkeit und Praxistaug-
lichkeit der Ausgestaltung der Regelungen vor allem auch mit Blick auf die gesteigerten Mitwirkungs-
pflichten nach § 12 StAbwG zu überprüfen. 

d) Der Bundesrat bittet zudem, im weiteren Gesetzgebungsverfahren darauf hinzuwirken, dass die von der 
EU aufgestellten Mindestanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Entbürokratisie-
rung, nicht überschritten werden. 

Begründung: 

Nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 StAbwG soll eine Intransparenz in Steuersachen gegeben sein, wenn „nicht 
wenigstens weitgehend“ der OECD-Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch umge-
setzt ist. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird in § 4 Absatz 4 Satz 2 StAbwG wie folgt präzisiert: „Der 
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Standard ist in einem Steuerhoheitsgebiet weitgehend nicht umgesetzt, wenn von ihm wesentlich abgewichen 
wird und diese Abweichung signifikante Auswirkungen auf die praktische Durchführung des Informations-
austausches auf Ersuchen hatte oder voraussichtlich haben wird.“ 

Damit fehlt es an einem greifbaren und vorhersehbaren Kriterium für eine rechtssichere Beurteilung. Zur 
Vermeidung von Willkür infolge dieser Unbestimmtheit bedarf es einer klaren Präzisierung, wann der Sach-
verhalt der Intransparenz konkret erfüllt sein soll. 

Außerdem sollten die vorgeschlagenen Regelungen des Artikelgesetzes ob ihrer Anwendbarkeit überprüft 
werden. Beispielhaft zu nennen sind die gegebenenfalls an Eides statt vorzunehmenden Dokumentations-
verpflichtungen nach §12 Absatz 2 StAbwG, nach der für jeden Geschäftsvorgang die Eigentumsverhältnisse 
der Geschäftspartner zu dokumentieren sind. 
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17052024 ()



    

 

  

    

 

    

 

  

          
         

         
 

  

 

 

 

 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/29643 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Ziffer 1 Zu Artikel 1 (§ 10 Satz 1 StAbwG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu Ziffer 2 Zu Artikel 3a – neu – (§ 11 Absatz 2 Satz 1 FeuerschStG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu Ziffer 3 Zu Artikel 5a – neu – (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 FVG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, soweit damit eine Änderung der Zuständigkeit für das Steuerab-
zugsverfahren nach § 50a Absatz 1 EStG in Bezug auf vor 2014 zugeflossene Vergütungen bezweckt wird, die 
zu Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 EStG führen. Dagegen wird dem Vor-
schlag, eine ausdrückliche Zuständigkeitsbestimmung für § 10 StAbwG aufzunehmen, zugestimmt. 

Zu Ziffer 4 Zu Artikel 1 allgemein (Verweisungen auf durch das ATAD-Umsetzungsgesetz neugefasste Vor-

schriften im Außensteuergesetz) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Zu Ziffer 5 Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
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